
 Stadt Wörth a.d.Donau  
 

 

Niederschrift 
 

über die Sitzung des Stadtrates  
vom 14.09.2023 

 
 

Ort:    
Bürgerhaus, Ludwigstraße 7 

Bürgersaal  
 

 
Beginn:     

 
19.00 Uhr 

 
Vorsitzender: 
 

 
2. Bürgermeister Gerhard Schmautz 

 
Anwesend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortssprecher Tiefenthal: 

 
Beate Ostermeier  
Franz Witzmann jun. 
Andreas Fürst  
Thomas Schweiger 
Harald Dietlmeier 
Ralf Amann 
Johann Festner 
Ulrike Riedel-Waas  
Johannes Weig 
Christian Kaiser 
Dr. Thomas Blechschmidt 
Dr. Rudolf Apfelbeck 
Hildegard Schindler 
Ekkehard Hollschwandner 
Volker Mahren 
 
 
 
Johann Solleder  
 

Entschuldigt: 1. Bürgermeister Josef Schütz 
 

Unentschuldigt: 
 
 

-- 

Schriftführer: Markus Götz 
 

 
Sonstige Verhandlungsteilnehmer: 
 
 
 
 

 
LNI, Herr Prechtl 
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Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass 
 
1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 07.09.2023 ordnungsgemäß eingeladen worden 

ist; 
 
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 07.09.2023 ortsüblich 

bekannt gemacht worden ist; 
 
3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 9 Mitglieder anwesend sind. 
 
Hierauf wird in die Beratung eingetreten und folgendes beschlossen: 
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Öffentlicher Sitzungsteil  
 

 
 
 

 
Mit der Niederschrift zur öffentlichen Sitzung vom 10.08.2023 besteht 
Einverständnis. 
 

 
1 
 

 
Breitbandausbau – Interkommunale Zusammenarbeit (LNI - Laber-Naab-
Infrastruktur GmbH) - Umsetzung der Gigabit-Richtlinie 2.0 der Bundesrepublik 
Deutschland in Verbindung mit der Ko-Finanzierungs-Gigabit-Richtlinie des 
Freistaats Bayern 2.0 - Ergebnis des Markterkundungsverfahrens 2.0 und 
Gigabitausbau 2.0 (dunkelgraue Flecken) – Vortrag und Willensbildung - 
Eingeladen zum Vortrag: LNI 
 
Bezug: 
Stadtratssitzung 21.07.2022, Öffentlicher Sitzungsteil, Tagesordnungspunkt 1 
 
Die PP-Präsentation der LNI, Vortrag Sebastian Prechtl, wird als Anlage 1 zur 
Niederschrift genommen.  
 
Die Willensbildung wird jeweils durch Sachvortrag vorbereitet. Fragen aus dem 
Gremium werden ad hoc durch den Vortragenden beantwortet. Die Sachvorträge 
und Beschlussvorschläge wurden den Stadtratsmitgliedern mit Sitzungsladung im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
A. Ausgangslage  
 
Am 03.04.2023 veröffentlichte die Bundesregierung die Richtlinie „Förderung zur 
Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der 
Bundesrepublik Deutschland“ – die Gigabit-RL des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0). 
Durch dieses Förderprogramm wird die Unterstützung des Gigabitausbaus, zuvor 
gefördert durch die Gigabit-RL des Bundes im Graue-Flecken-Förderprogramm, 
fortgeführt.  
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 08.10.2020 wurde der LNI auf Grundlage der 
„Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben im Bereich des Auf- und Ausbaus 
von Breitbandinfrastruktur“ die Aufgabe des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger 
Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wörth im Wege einer sog. Inhousevergabe 
gemäß § 108 GWB übertragen. Die LNI nimmt seitdem verschiedene Aufgaben für 
den Auf- und Ausbau der (über)örtlichen Breitbandinfrastruktur wahr.  
 
 
B. Einleitung und Abschluss der Markterkundung  
 
Die Bundesregierung will den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die zur Herstellung 
gleicher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet notwendig ist, weiter fördern und damit 
konvergente Netze aufbauen, die auch den künftigen Anforderungen an die mobile 
Gigabit-Gesellschaft gerecht werden.  
 
Förderfähig sind Gebiete, die derzeit über kein Next-Generation-Access-Netz (NGA-
Netz) verfügen (weißer Fleck) oder die über ein NGA-Netz verfügen, das derzeit 
keine Datenrate von zuverlässig mindestens 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s  
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im Download zur Verfügung stellt (grauer Fleck), soweit innerhalb der nächsten drei 
Jahre die geplante Telekommunikationsinfrastruktur den Endkunden keine Datenrate 
von mehr als 500 Mbit/s zuverlässig im Download zur Verfügung stellen kann.  
 
Im Vorfeld einer Förderung nach Nummer 3.1 oder 3.2 der Gigabit-RL 2.0 ist – 
beispielsweise im Rahmen des Fördergegenstandes nach Nummer 3.3 dieser 
Richtlinie – auf Basis der Potenzialanalyse und des Gigabit-Grundbuchs 
verpflichtend ein sogenannter Branchendialog vor Start eines  
 
Markterkundungsverfahrens durchzuführen, um das privatwirtschaftliche 
Ausbaupotenzial maximal auszuschöpfen. Im Rahmen des Förderaufrufes für das 
Jahr 2023 kann hiervon abgesehen werden.  
 
Die LNI hat in Abstimmung mit allen Gesellschafterkommunen vorausschauend 
Anfang 2021 mit der weiteren Stufe und der fallenden Aufgreifschwelle ab dem 1. 
Januar 2023 gerechnet und ist daher vorzeitig in das Verfahren eingestiegen.  

 
 
C. Ableitungen für den förderfähigen Ausbau im Stadtgebiet  
 
Das vorläufige Ergebnis des Markterkundungsverfahrens 2.0 liegt bereits vor. Auf 
Grundlage der bisherigen Vorarbeiten wurden damit förderfähige Ausbauadressen 
im Gebiet der LNI unter dem Bundesförderprogramm Gigabit 2.0 identifiziert. Daraus 
werden für den Ausbau und Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur sog. 
Cluster gebildet, dass eine möglichst wirtschaftliche und zügige Erschließung unter 
Berücksichtigung von Synergieeffekten erfolgen kann. Ihr Gemeinde liegt hierbei im 
Cluster Nord.  
 
Konkret wurden für Ihre Kommune daraus die jeweils förderfähigen Adressen für das 
Erschließungsgebiet abgeleitet. Diese Adressen sollen nunmehr unter 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach der Gigabit-RL 2.0 ausgebaut werden, um 
den Bürgerinnen und Bürgern, ansässigen Unternehmen sowie den öffentlichen 
Liegenschaften ein gigabitfähiges Telekommunikationsnetz zur Verfügung zu stellen.  
 
 
D. Finanzierung durch Eigen- und Fördermittel  
 
Erörterung des Sachverhalts  
 
Die Finanzierung des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger 
Telekommunikationsinfrastruktur erfolgt im Wesentlichen durch die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln.  
 
Hierbei werden sowohl Fördermittel auf Grundlage der Gigabit-RL 2.0 in Anspruch 
genommen, die durch die Fördermittel aus der Kofinanzierung in Bayern 2.0 
aufgrund der Richtlinie über die Kofinanzierung der Förderung des Gigabitausbaus 
durch den Bund im Freistaat Bayern vom 1. August 2023 (Bayerische 
Kofinanzierungs-Gigabitrichtlinie 2.0 – KofGibitR 2.0) ergänzt werden. Weiterhin wird 
geprüft, ob ein Härtefall vorliegt, der den kommunalen Eigenanteil in einem Projekt 
noch zusätzlich in Abhängigkeit der durchschnittlichen Finanzkraft der letzten fünf 
Jahre abschmelzen könnte. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands ist wie auch 
bei der Gigabit-RL 1.0 beabsichtigt, für die Kommunen eines jeweiligen Clusters 
einen gesamthaften Antrag (Sammelantrag) auf Infrastrukturförderung zu stellen.  
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Der verbleibende Anteil, der nicht über Fördermittel finanzierbaren Kosten muss von 
den Kommunen in Form eines Eigenanteil selbst getragen werden.  
 
Nach derzeitiger Kostenschätzung ist für das Ausbauvorhaben in Ihrer Gemeinde 
von Bau- und Materialkosten in Höhe von EUR 4.050.000 auszugehen. Hierbei sind 
sämtliche Kosten für die Erschließung mit Breitbandinfrastruktur inklusive der 
Herstellung des sog. Gebäudestichs (Anschlussleitung vom öffentlichen Grund bis 
zum Übergabepunkt des Gebäudes) enthalten.  
 
Die Höhe der Baukostenschätzung beruht auf der derzeitigen und vorläufigen 
Schätzung der von der LNI beauftragten Fachplaner, die in Anlehnung an die 
Kostenkalkulationen des Zuwendungsebers anhand bisheriger Erfahrungswerte aus 
anderweitigen Ausbauvorhaben sowie der bislang absehbaren Kostenentwicklung im 
Bau- und Materialbereich und einem Risikozuschlag aufgrund der derzeitigen 
Krisensituation infolge der Ukrainekrise und der Belastung von Lieferketten erarbeitet 
wurde.  
 
Die vorläufige Kostenschätzung erfolgt aus Transparenzgründen zu einem frühen 
Zeitpunkt im Projekt und wird im weiteren Projektverlauf mit der Ausarbeitung der 
Feinplanung für die Erschließungsmaßnahmen weiter bis zum Detailgrad einer 
Kostenberechnung fortgeschrieben. Die vorläufige Kostenschätzung soll zur 
Information und als Grundlage für eine belastbare Entscheidung durch die 
kommunalen Gremien dienen. Ein Härtefall liegt vor, wenn der (fiktive) kommunale 
Eigenanteil in einem Projekt 30 % der durchschnittlichen Finanzkraft der letzten fünf 
Jahre übersteigen würde. In diesem Fall wird die Differenz zwischen dem fiktiven 
Eigenanteil und dem Betrag, der 30 % der durchschnittlichen Finanzkraft der letzten 
fünf Jahre entspricht, zusätzlich zu 90 % durch den Freistaat Bayern gefördert.  
 

 
 
Beschluss: 
  
Vor diesem Hintergrund beschließt die Stadt Wörth a.d. Donau folgendes:  
 
a) 
Die LNI wird dazu ermächtigt, die notwendigen Förderanträge und einen 
gesamthaften Antrag für das jeweilige Cluster mit dem Bundeszuwendungsgeber 
abzustimmen und den formellen Antrag vorzubereiten sowie einzureichen.  
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b) 
Die LNI wird im Übrigen dazu ermächtigt, die Förderanträge und den gesamthaften 
Antrag für das jeweilige Cluster mit dem Landeszuwendungsgeber für die 
Kofinanzierung des Freistaats Bayern nach Vorliegen des Bundesförderbescheids 
abzustimmen und den formellen Antrag vorzubereiten sowie einzureichen.  
 
c) 
Die LNI wird schließlich ermächtigt, die bewilligten Bundes- und Landesfördermittel 
sowie den von der Gemeinde zu zahlenden Eigenanteil zweckgebunden für den Auf- 
und Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Gemeindegebiet zu nutzen und die 
Mittelverwendung ordnungsgemäß zu dokumentieren sowie nachzuweisen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16  :  0   Stimmen  
 
 
E. Anstehende Vergabeverfahren  
 
Für die Umsetzung des Auf- und Ausbaus von leistungsfähiger 
Telekommunikationsinfrastruktur müssen in einem nächsten Schritt verschiedene 
Vergabeverfahren vorbereitet und durchgeführt werden. Diese unterteilen sich in die 
Ausschreibung der Bauleistungen, der Materialleistungen und der Erweiterung des 
Netzbetriebs.  
 
I. Bauleistungen  
 
Erörterung des Sachverhalts  
 
Sofern die Zuwendungsbescheide von Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken 
(Gigabit-RL 2.0) bewilligt werden, werden weitere umfangreiche Bauleistungen 
benötigt, die im Rahmen eines Vergabeverfahrens beschafft werden sollen. Die 
Vergabe der Bauleistungen unterteilt sich zur Reduzierung von Verwaltungsaufwand 
und unter Nutzung von Synergieeffekten in verschiedene Cluster, um einen 
möglichst wirtschaftlichen Ausbau durch leistungsfähige Bauunternehmen 
sicherzustellen. Abhängig von den Fachplanungen werden die Bauleistungen in 
einzelnen Losen ausgeschrieben, um einerseits auch mittelständischen 
Unternehmen die Beteiligung am Vergabeverfahren zu ermöglichen und 
andererseits, um angesichts der verfügbaren Baukapazitäten möglicherweise 
mehrere Bauunternehmen auszuwählen.  
 
Beschluss: 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Stadt Wörth a.d. Donau folgendes:  
 
a) 
Die LNI wird ermächtigt, das Vergabeverfahren für die erforderlichen Bauleistungen 
vorzubereiten und durchzuführen.  
 
b) 
Der diensthabende Bürgermeister wird ermächtigt, für die Gemeinde im Rahmen der 
Gesellschafterversammlung der LNI eine Entscheidung über die Erteilung des 
Zuschlags für die Bauleistungen für das betreffende Cluster anhand der im 
Vergabeverfahren festgelegten Zuschlagskriterien zu treffen.  
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Abstimmungsergebnis: 
 
16  :  0  Stimmen  
 
 
II. Materialleistungen  
 
Erörterung des Sachverhalts  
 
Sofern die Zuwendungsbescheide von Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken 
(Gigabit-RL 2.0) bewilligt werden, werden zudem umfangreiche Materialleistungen 
zur Einbringung für die Errichtung der Trassen etc. benötigt, die im Rahmen eines 
Vergabeverfahrens beschafft werden sollen. Die Vergabe der Materialleistungen soll 
zur Sicherstellung der höchstmöglichen Wirtschaftlichkeit und Liefersicherheit als 
Gesamtvergabe über alle Cluster hinweg einer Rahmenvereinbarung durchgeführt 
werden, sodass die Materialien nach Bedarf für die Ausbauvorhaben der einzelnen 
Gemeinden anlassbezogen abgerufen werden können.  
 
Beschluss:  
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Stadt Wörth a.d. Donau folgendes:  
 
a) 
Die LNI wird ermächtigt, das Vergabeverfahren für die erforderlichen 
Materialleistungen vorzubereiten und durchzuführen.  
 
b) 
Der diensthabende Bürgermeister wird ermächtigt, für die Gemeinde im Rahmen der 
Gesellschafterversammlung der LNI eine Entscheidung über die Erteilung des 
Zuschlags für die Materialleistungen anhand der im Vergabeverfahren festgelegten 
Zuschlagskriterien zu treffen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16  : 0  Stimmen  
 
 
III. Netzbetrieb  
 
Erörterung des Sachverhalts  
 
Zum Betrieb der zu errichtenden Telekommunikationsinfrastruktur werden 
Leistungen von Netzbetreibern benötigt, die im Rahmen eines Auswahlverfahrens 
beschafft werden sollen. Die Vergabe der Netzbetreiberleistungen unterteilt sich zur 
Reduzierung von Verwaltungsaufwand und unter Nutzung von Synergieeffekten 
ebenfalls in verschiedene Cluster, um eine möglichst hochwertige Versorgung mit 
Hochgeschwindigkeitsdiensten zu günstigen Konditionen und möglichst 
wirtschaftlichen Pachteinnahmen sicherzustellen. Sofern die Zuwendungsbescheide 
von Bund und Land für die dunkelgrauen Flecken (Gigabit-RL 2.0) bewilligt werden, 
kann die LNI ein einseitiges Optionsrecht ausüben, um den Netzbetrieb auf die 
weiteren Adressen ausweiten.  
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Beschluss: 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Stadt Wörth a.d. Donau folgendes:  
 
Die LNI wird ermächtigt, das einseitige Optionsrecht zum Betrieb der passiven 
Breitbandinfrastruktur im jeweiligen Ausbaucluster auszuüben und den Netzbetreiber 
zur Leistungserbringung hinsichtlich der zusätzlichen förderfähigen Adressen zu 
verpflichten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16  :  0  Stimmen  
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ortsrecht – Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 
andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Wörth a.d.Donau - 
Erlass 

 
Die Beratung und Beschlussfassung werden bis zur nächsten Stadtratssitzung 
zurückgestellt.  
 
Die Kalkulation als Grundlage für die Festsetzung von Gebührensätzen für 
Streckenkosten, Ausrückestundenkosten und Personalkosten enthält nach 
abschließender Prüfung und Beurteilung des Geschäftsleiters Fehler und muss, vor 
Beratung und anschließendem Erlass der Satzung, nochmals überprüft und 
angepasst werden.  

 
3 

 

 
Ortsrecht – Verordnung über die Befreiung öffentlicher Vergnügungen von der 
Anzeigepflicht – Erlass 
 
Insbesondere zur Entbürokratisierung soll von der Befugnis in Art. 19 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 1 LStVG Gebrauch gemacht werden. 
 
Der Entwurf einer Verordnung wurde den Stadtratsmitgliedern mit Sitzungsladung im 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
 
Nach Art. 19 Abs. 1 LStVG unterliegen öffentliche Vergnügungen der Anzeigepflicht. 
Eine öffentliche Vergnügung ist eine Veranstaltung, die dazu bestimmt und geeignet 
ist, Besucher zu unterhalten, zu belustigen, zu zerstreuen oder zu entspannen. 
Öffentlich ist eine Vergnügung, wenn sie für jedermann zugänglich ist und die 
Teilnahme nicht auf bestimmte Personen beschränkt ist. 
 
Gemäß Art. 19 Abs. 2 LStVG ausgenommen von der Anzeigepflicht sind 
Vergnügungen, die vorwiegend religiösen, künstlerischen, kulturellen, 
wissenschaftlichen, belehrenden oder erzieherischen Zwecken oder der 
Wirtschaftswerbung dienen, jedoch nur dann, wenn die Veranstaltungen in 
Räumlichkeiten, die für entsprechende Veranstaltungen bestimmt sind, stattfinden. 
 
Durch den Erlass einer entsprechenden Verordnung soll konkretisiert werden, 
welche Veranstaltungen, insbesondere außerhalb des Anwendungsbereichs von 
Art. 19 Abs. 2, von der geltenden Anzeigepflicht ausgenommen werden.  
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Eine entsprechnde Verordnung wurde bereits mit Wirkung zum 01.01.2011 
erlassen, damals befristet bis zum 31.12.2015. 
 
Nach Erörterung wird wird folgender Beschluss gefasst: 
 

Verordnung  
 

über die Befreiung öffentlicher Vergnügungen von der Anzeigepflicht  
 

Die Stadt Wörth a.d.Donau erlässt auf Grundlage von Art. 19 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 
i.V.m. § 19 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes folgende 
Verordnung:  

§ 1 
 
(1) Die Veranstaltung folgender öffentlicher Vergnügungen wird von der 
Anzeigepflicht befreit: 
 

1. Sportveranstaltungen, ausgenommen motorsportliche Veranstaltungen 
 

2. Musikalische Veranstaltungen, Konzerte und Tanzveranstaltungen 
 

3. Theateraufführungen und Marionettenspiele 
 

4. Faschingsveranstaltungen  
 

5. Festivitäten ortsansässiger Vereine  
 

6. Pfarrliche Veranstaltungen  
 

7. Zirkusaufführungen und Tierschauen, die von eingetragenen Vereinen 
veranstaltet werden und bei denen keine gefährlichen Tiere zur Schau 
gestellt werden 
 

(2) Die Befreiung gilt nicht 
 

- für öffentliche Vergnügungen, bei der seitens des Veranstalters mit einer 
Gesamtteilnehmer- bzw. –besucherzahl von mehr als 500 Personen zu 
rechnen ist 

 
- für öffentliche Vergnügungen, deren Veranstaltung sich auf öffentliche 

Straßen und Wege erstreckt.  
 

§ 2  
 
Die Verordnung tritt mit Wirkung zum 01.11.2023 in Kraft. Die Verordnung gilt bis 
einschließlich 31.10.2033. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 16  :  0  Stimmen  
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Haushalt 2023 – Zwischenbericht  
 
Der Zwischenbericht der Kämmerei wurde den Stadtratsmitgliedern mit 
Sitzungsladung im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
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Kommunale Wärmeplanung nach Maßgabe des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) 
– Interkommunale Zusammenarbeit (Zweckverband ILE Vorderer Bayerischer 
Wald) – Gemeinsame Förderantragstellung und Umsetzung  
 
1. Grundlegendes 

1.  
Die ILE Vorderer Bayerischer Wald strebt laut Zweckverbandsversammlung vom 
29.08.2023 eine gemeinsame kommunale Wärmeplanung an.  

 
 
2. Gesetzeslage 

2.  
Das Bundeskabinett hat am 16. August 2023 den Entwurf eines Gesetzes für die 
Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze beschlossen. Nach 
der ersten Befassung im Bundesrat, die für den 29. September 2023 vorgesehen 
ist, schließen sich die Beratungen des Deutschen Bundestages an. Das Gesetz 
soll zum 1. Januar 2024 zeitgleich mit dem Gebäudeenergiegesetz in Kraft 
treten. 
 
Mit dem Gesetz sollen die Grundlagen für die Einführung einer 
flächendeckenden Wärmeplanung in Deutschland geschaffen werden. Damit soll 
die Wärmeversorgung auf Treibhausgasneutralität umgestellt werden, um zur 
Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung bis 2045 beizutragen. 
 
Der Gesetzentwurf sieht die Verpflichtung der Länder vor, sicherzustellen, dass 
auf ihrem Hoheitsgebiet bis zum 30.06.2026 für Großstädte bzw. bis zum 
30.06.2028 für Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern Wärmepläne 
erstellt werden. 

 

3. Bestandteile einer kommunalen Wärmeplanung 

Bestandsanalyse sowie Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive räumlicher 
Darstellung: 

- Gebäude- und Siedlungstypen unter anderem nach Baualtersklassen 
 

- Energieverbrauchs- oder –bedarfserhebungen 
 

- Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude 
 

- Wärme- und Kälteinfrastruktur (Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen, 
Speicher) 

 
- Potenzialanalyse zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und 

lokalen Potenzialen erneuerbarer Energien 
 

- Potenziale zur Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und 
Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-
Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegenschaften 

 
- Lokale Potenziale erneuerbarer Energien und Abwärmepotentiale, 

Zielszenarien und Entwicklungspfade, unter Berücksichtigung der jeweils 
aktuell gültigen THG-Minderungsziele der Bundesregierung.  
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- Entwicklung einer Strategie und eines Maßnahmenkatalogs zur 
Umsetzung und zur Erreichung der Energie- und THG-Einsparung 
inklusive Identifikation von zwei bis drei Fokusgebieten, die bezüglich 
einer klimafreundlichen Wärmeversorgung kurz- und mittelfristig prioritär 
zu behandeln sind. 

- Beteiligung sämtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller 
weiteren relevanten Akteure, insbesondere relevanter Energieversorger 
(Wärme, Gas, Strom), an der Entwicklung der Zielszenarien und 
Entwicklungspfade sowie der umzusetzenden Maßnahmen 

- Verstetigungsstrategie inklusive Organisationsstrukturen und 
Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten 

- Controlling-Konzept für Top-down- und Bottom-up-Verfolgung der 
Zielerreichung inklusive Indikatoren und Rahmenbedingungen für 
Datenerfassung und -auswertung 

- Kommunikationsstrategie für die konsens- und unterstützungsorientierte 
Zusammenarbeit mit allen Zielgruppen 

 

4. Förderung und Kosten 

Gefördert wird die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen durch fachkundige 
externe Dienstleister*innen. Die Wärmeplanung soll eine abgestimmte Grundlage 
für eine treibhausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen. 

Gefördert werden insbesondere Kommunen und kommunale 
Zusammenschlüsse. 

Förderquote 60% | 90 % bei Antragstellung bis 31.12.2023  

Kosten: 

Es liegen unterschiedliche Aussagen verschiedener Ingenieurbüros vor. Für eine 
grobe Übersicht und eine eher oberflächliche Planung ist grob geschätzt mit 
Kosten von circa 2,70 – 3,40 € pro Einwohner zu rechnen. Die Gefahr besteht, 
dass bei einer oberflächlichen Planung die Aussagekraft der Planung 
eingeschränkt ist.  

 

Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten, der praktische Nutzen ist 
eventuell begrenzt. 

Bei einer detaillierten, aussagekräftigen Planung bewegt sich die Kostenspanne 
zwischen etwa 10,00 – 15,00 € pro Einwohner. 

 

 Kosten 
Dienstleister 

Förderquote Kosten Eigenanteil 

Oberflächliche 
Planung 
(3,4€ pro EW) 

97.654,80 € 90 % 9.765,48 € 

Detailplanung 
(15€ pro EW) 

430.830,00 € 90 % 43.083,00 € 
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Beispielrechnung: 

  Eigenanteil Kosten abzgl. ILE-Anteil 
(10%) 

Kommune Einwohner oberflächlich detailliert 

Altenthann 1509 461,75 € 2.037,15 € 

Bernhardswald 5442 1.665,25 € 7.346,70 € 

Brennberg 2107 644,74 € 2.844,45 € 

Falkenstein 3478 1.064,27 € 4.695,30 € 

Michelsneukirchen 1738 531,83 € 2.346,30 € 

Rettenbach 1831 560,29 € 2.471,85 € 

Wald 3062 936,97 € 4.133,70 € 

Wiesent 2678 819,47 € 3.615,30 € 

Wörth a.d.Donau 5012 1.533,67 € 6.766,20 € 

Zell 1865 570,69 € 2.517,75 € 

 

Kosten je Einwohner 

Oberflächliche Planung Detaillierte Planung 

0,31 € 1,35 € 

 

Beschluss: 

Der Stadtrat stimmt einer Beteiligung der Stadt Wörth a.d.Donau an der Erstellung 

einer gemeinsamen kommunalen Wärmeplanung unter der Projektträgerschaft des 

Zweckverbands ILE Vorderer Bayerischer Wald zu, sofern die Konzepterstellung mit 

90 % gefördert wird. 

Der Stadtrat genehmigt eine Beteiligung auf Grundlage der dargestellten Kosten für 

den Fall einer detaillierten Planung. Die Entscheidung für einen externen 

Dienstleister (Auftragsvergabe) obliegt den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 

der Zweckverbandsversammlung.  

Abstimmungsergebnis: 
 
 16  :  0   Stimmen  
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Informationen/ Anfragen und Bekanntgaben  
 
Informationen 
 

1. Termin der nächsten Stadtratssitzung: 12.10.2023 
 

2. Stellenausschreibung – Ergänzungskraft für die hausmeisterliche Betreuung 
der städtischen Liegenschaften 

 
Die Stadt Wörth a.d.Donau sucht für die hausmeisterliche Betreuung 
der städtischen Liegenschaften einen Beschäftigten (m/w/d) mit einer 
abgeschlossenen, handwerklichen Ausbildung oder, falls keine 
einschlägige Ausbildung vorhanden ist, mit beruflich erprobten, 
handwerklichen Fähigkeiten.  
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Die Stelle wird zur Unterstützung des Hausmeisters für die 
städtischen Liegenschaften geschaffen. Beschäftigung in Vollzeit oder 
Teilzeit möglich. Erforderlich: Fahrerlaubnis Klasse B, ergänzend 
vorteilhaft: Klasse BE. Einstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf senden Sie bitte bis spätestens 
04.10.2023 an die Stadt Wörth a.d.Donau, Rathausplatz 1, 93086 
Wörth a.d.Donau. Bewertung auch digital auf eine der beiden 
nachfolgend angegebenen E-Mail-Adressen möglich. Kontakt bzw. 
Auskunft zur Stellenausschreibung durch den Geschäftsleiter der 
Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau Markus Götz 
(09482/9403-21, markus.goetz@vg-woerth-brennberg.de). 
 

3. Stromtrasse SuedOstLink – Abschnitt D2 (Nittenau-Pfatter) – 
Planfeststellung: Anhörungsverfahren gemäß § 22 NABEG und § 18 UVPG – 
Aktueller Sachstand und Stellungnahme der Stadt im Anhörungsverfahren  

 
Der aktuell im Planfeststellungsverfahren gegenständliche Trassenverlauf im 
Stadtgebiet Wörth a.d.Donau wird vorgestellt und erörtert: 
 

 
 
Die Stadt Wörth a.d.Donau wird in ihrer Stellungnahme auf folgende Aspekte 
hinweisen: 
 
- Die Umgehung der Ein- und Ausfahrten der BAB 3 führt zu einem 

erheblichen, zusätzlichen Flächenverbrauch (Landwirtschaft, 
Privilegierung von Freiflächenphotovoltaikanlagen entlang von 
Autobahnen)  

 
- Die von der Staatsstraße 2146 abgesetzte Trassenführung führt zu einem 

erheblichen, zusätzlichen Flächenverbrauch (Landwirtschaft) 
 

- Forderung zur Rücksichtnahme auf das Wassereinzugsgebiet für die 
städtische Wasserversorgung (Brunnen Giffa)  

 
Von Seiten des Stadtrates bestehen keine Einwände. 
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4. Maßnahme Geh- und Radweg Bayerwaldstraße, 

u.a. Vollsperrung und Umleitung über die Adalbert-Stifter-Straße  
- Appell an Verkehrsteilnehmer 
- Polizei zeigt Präsenz vor Ort  
- Hinweis auf Tonnagebeschränkung (Hinweis: unmittelbar betroffene 

Firmen in Wörth haben Ausnahmegenehmigung erhalten) 
- nächste Woche: Etablierung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln  
- Einrichtung Messstelle VKÜ in 2024 
 
 

Anfragen und Bekanntgaben 
 

1. Nachfrage zur Kindergartenbusbeförderung: Einbindung Waldkindergarten 
möglich? Nach Auskunft der Verwaltung wurde bei Planung für das bereits 
begonnene Schuljahr aus organisatorischen Gründen entschieden, das 
Angebot der Kindergartenbusbeförderung nicht auf den Waldkindergarten 
auszudehnen. 

 
2. Donaudamm Kiefenholz, Bereich Slipanlage: Hinweis auf verstärkt 

auftretende Verschmutzung durch menschliche Exkremente. 
 

 


